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178 SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

72. Jahrgang Nr. 13

Leitsiitze des Schweiz. Registers der Ingenieure, der Architekten und der Techniker bpx osi.2

Schon bald nachdem das Register geschaffen worden war
(siehe SBZ 1951, Nr. 39) zeigte sich die Notwendigkeit, eine
genauere Umschreibung dessen zu geben, was man unter be-
rufsmoralischen Grundsitzen versteht. Der bezligliche Art. &
der Statuten des S.I. A. erwies sich als allzu knapp gefasst.
Eine weitliufige Darstellung, wie sie vor allem z. B. in ameri-
kanischen Fachvereinen gebriduchlich ist, wollte auch nicht
befriedigen. Deshalb hat die Aufsichts-Kommission des
Registers eine mittlere Linie eingeschlagen in der Absicht,
moglichst kurz und sachlich zu sein. Ihre Leitsdtze missen
sowohl fiir Arbeitgeber als auch fiir Arbeitnehmer, hzw. selb-
stindig und unselbstdndig erwerbende Angehdrige der tech-
nischen Berufsstinde Giiltigkeit haben, sodann fiir Archi-
tekten sowie Ingenieure und Techniker aller Richtungen, fir
die verschiedenen Auffassungen in den Landesgegenden alle-
mannisch, welsch und im Tessin, flir Beamte von Verwal-
tungen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, fir An-
gehorige grosser und Kkleiner Industrien, usw. Ferner sind
diese Leitséitze so gefasst, dass sie sowohl in der deutschen
wie in der franzésischen Sprache nur eine Interpretation er-
lauben.

Sodann hat die Aufsichtskommission ebenfalls ein Regle-
ment iiber Streichung von im Register eingetragenen Fach-
leuten aufgestellt, welches jedem Mitglied des Registers zuge-
stellt wird. Darin ist vorgesehen, dass Mitglieder des S.I. A.
gemiss dessen eigenen Statuten und dessen eigener Standes-
ordnung behandelt werden, wihrend Félle von Nichtmitglie-
dern des S.I. A. durch einen Fachausschuss beurteilt werden,
welcher durch den Arbeitsausschuss des Registers bestellt
wird.

Da die Leitsdtze filir die Berufsausiibung jedermann in-
teressieren, werden sie im folgenden in ihrem Wortlaut be-
kanntgegeben.

Leitsiatze fiir die Berufsausiibung

Diese Leitsidtze stiitzen sich auf die entsprechenden Be-
stimmungen der Patronatsverbdnde des Registers: S.I.A.
Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Verein, STV Schweiz.
Technischer Verband, BSA Bund Schweizer Architekten, ASIC
Association Suisse des Ingénieurs-Conseils.

Die im Register eingetragenen Ingenieure, Architekten
und Techniker sind sich der weittragenden Bedeutung der
Technik und der Baukunst in der Gesellschaft bewusst. Sie
leiten daraus ihre Verantwortung der Allgemeinheit und den
Mitmenschen gegeniiber ab.

Sie tiben ihren Beruf unter Beachtung des Standes der
beruflichen Erkenntnisse wie auch der allgemein geltenden
ethischen und kulturellen Anforderungen aus.

Sie achten die beruflichen Rechte und die Wiirde ihrer
Kollegen, Vorgesetzten und Mitarbeiter. Sie verpflichten sich,
die nachfolgenden Regeln zu befolgen und treten dafiir ein,
dass ihnen nachgelebt wird:

1. Sie wahren die berechtigten Interessen ihrer Auftrag-
geber nach bestem Wissen und Koénnen und tduschen niemand
tiber die Grenzen ihrer personlichen Fidhigkeiten.

2. Sie erweisen sich durch ihr Verhalten der Achtung
wiirdig, die ihr Beruf erfordert; sie wenden keine unehren-
hafte Mittel an.

3. Sie wahren das Geschédftsgeheimnis ihrer Auftrag- oder
Arbeitgeber.

4. Sie verfahren bei der Abgabe von Gutachten und Fach-
urteilen streng sachlich, selbst wenn ihre Interessen darunter
leiden sollten.

5. Sie nehmen von Unternehmern oder Lieferanten keine
Provisionen oder sonstige Vorteile an. Als Vertreter oder Be-
rater des Auftraggebers handeln sie unabhédngig von jeder mit
ihrer Arbeit in Verbindung stehenden Unternehmung. Besteht
eine solche Abhingigkeit, ist sie dem Auftraggeber rechtzeitig
zur Kenntnis zu bringen; dessen Zustimmung bleibt vorbe-
halten.

6. Sie halten sich an die Normen der Patronatsverbénde
und befolgen die Honorarordnungen des S. I. A.

7. Sie beteiligen sich als Preisrichter oder Teilnehmer an
Wetthewerben nur dann, wenn sich diese nach den Grund-
sitzen des S.I. A. richten.

8. Sie unterlassen jede Form der Werbung, soweit sie

nicht durch die einschligigen Richtlinien der Patronatsver-
bdande zugelassen ist.
9. Sie lehnen fiir sich jegliche Werbung ab, die von Unter-
nehmern oder Lieferanten ganz oder teilweise finanziert wird.
Die Eintragung in das Register darf nur mit dem zu-
treffenden ungekiirzten Wortlaut bekanntgegeben werden:
Eingetragen im Schweiz. Register der Ingenieure
Eingetragen im Schweiz. Register der Architekten
Eingetragen im Schweiz. Register der Techniker.

Verstosse gegen diese Leitsdtze werden geméss dem
Reglement des Registers iiber die Streichung geahndet.

Genehmigt am 30. Januar 1954. Fiir die Aufsichtskom-
mission: Der Préasident: H. C. Egloff

MITTEILUNGEN

Das Dreierreihenhaus im Ein- und Zweifamilienhaus-
quartier. Das Bundesgericht hat im vergangenen Jahr ein
Urteil gefillt, welches fiir viele Gemeinden mit Mehrfamilien-
haussorgen von grossem Interesse sein wird. In einem weit-
gehend mit Ein- und Zweifamilienhdusern bebauten Gebiet
der Stadt Lenzburg sollte ein zweigeschossiges Acht-Familien-
haus von 25,6 m Linge gebaut werden. Ein Fall, wie er im
Zeitalter der Spekulationsbauweise hdufig vorkommt. Der
Gemeinderat hat das Bauvorhaben aus Griinden des Heimat-
schutzes untersagt; der Bauherr fiihrte Beschwerde, die vom
Bundesgericht mit Urteil vom 11. Médrz 1953 abgewiesen wor-
den ist. Immer wieder gelangen Baubehorden in die schwie-
rige Lage, entscheiden zu miissen, ob ein Mehrfamilienhaus-
block, der nachtridglich mitten in einer Einfamilienhauszone
errichtet werden soll, zuzulassen sei oder nicht. Der Fall tritt
bei den stark steigenden Landpreisen immer hdufiger ein
Das Bundesgerichtsurteil ist im «Schweiz. Zentralblatt fir
Staats- und Gemeindeverwaltung» vom 1. Februar 1954 ver-
offentlicht.

Betriebsversuche mit Schwerol an Dieselmotoren. Am In-
ternationalen Verbrennungsmotoren-Kongress vom 13. bis
19. April 1953 in Mailand berichtete Dr. Ing. K. Zinner, MAN,
Augshurg, iliber Ergebnisse solcher Versuche an Viertakt-
Tauchkolben-Motoren mittlerer Grosse (d. h. an Motoren mit
Kolbendurchmessern von 400, 285 und 220 mm). Erfahrungen
wurden mitgeteilt in bezug auf Verkoken der Einspritzdisen,
Haltbarkeit der Auslassventile, Kolbenringstecken, Ver-
schmutzen der Kolben und des Schmierdls, Abniitzung der Zy-
linderbiichsen und der Kolbenringe. Bei Anwendung geeig-
neter Massnahmen, die erdrtert werden, und unter Beachtung
gewisser Qualitdtsgrenzen fiir das Schwerdl kann auch bei
Motoren der untersuchten Konstruktion ein befriedigender Be-
trieb erreicht werden. (Vgl. hiezu die Ausfiihrungen von Dir.
W. A. Kilchenmann in SBZ 1953, Nr. 40, 41 und 42 iiber das
selbe Thema).

Luftseilbahnen in der Schweiz. Ueber Entwicklung und
Stand des Baues von Luftseilbahnen in der Schweiz gibt
Dipl. Ing. Hermann Jobst, Sitten, eine zusammenfassende Dar-
stellung in der «Eisenbahntechnischen Rundschau» Nr. 1 vom
Januar 1954, worin {iber Grundsitzliches, die geschichtliche
Entwicklung, die wichtigsten ausgefiihrten Grosskabinen-
bahnen, Skilifts, Sesselbahnen, Kleinseilbahnen und Sonder-
bauarten berichtet wird. Eindrucksvoll sind die Listen der
ausgefiihrten Bahnen. Darnach standen Ende 1952 insgesamt
43 Luftseilbahnen mit insgesamt 87 km Betriebslinge und
27 554 m Hohenunterschied unter Bundeshoheit im Betrieb.
Zusammen mit Sessellifts, Skilifts und Kleinbahnen, die teil-
weise unter kantonaler Hoheit stehen, bestanden im Novem-
ber 1953 insgesamt 239 Anlagen.

Locher & Cie. Ziirich, Bauingenieure und Bauunternehmer,
im Jahre 1830 gegriindet, ist eine der &ltesten Bauunterneh-
mungen der Schweiz. Die Leitung liegt seit Griindung der
Firma in ununterbrochener Folge in den Hinden der Fa-
milie Locher; heute sind zwei Urenkel des Griinders am Werk,
Die im Zeitraum zwischen 1930 und 1951 ausgefiihrten und
projektierten Bauten sind Ende 1952 in einem schonen Bilder-
buch (Gestaltung und Ausfiihrung Buchdruckerei Bericht-
haus, Ziirich) zusammengestellt worden. Das Bildmaterial
gliedert sich in Abbildungen von Wohn- und Geschéftsbauten,




	Leitsätze des Schweiz. Registers der Ingenieure, der Architekten und der Techniker

